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Federf. Stadtamt: Geschäftsstelle Rat und Bürger 

Vorlage für den Berichterstatter Zuständigkeit Sitzung am Punkt 

Haupt- und Finanzausschuss Bürgermeister Roland Entscheidung 08.06.2020 8 

 

öffentliche Sitzung 

 
Betrifft: 

Corona-Lockdown und seine Nachwirkungen 

Unterstützung von ehrenamtlichen Vereinen, Verbänden und gesellschaftlichen 

Gruppen in Gladbeck 

 
Begründung: 

 

Bedingt durch den allgemeinen Lockdown in Deutschland, der im März 2020 verhängt 

wurde, kam das gesellschaftliche Leben in Gladbeck für mehrere Wochen teilweise zum 

vollständigen Erliegen. Ein geordnetes Vereinsleben und Miteinander in gesellschaftlichen 

Gruppen konnte nicht mehr stattfinden. 

 

Veranstaltungen, Aufführungen aller Art, etc. fanden nicht mehr statt. Dadurch fielen Ein-

nahmen und Spenden aus. Oft liefen allerdings für die ehrenamtlichen Vereine, Verbände 

und gesellschaftlichen Gruppen die Kosten weiter; zum Teil mit möglicherweise existenz-

bedrohender Wirkung. 

 

Hier will die Stadt Gladbeck im Rahmen der begrenzten finanziellen Möglichkeiten unter-

stützen.  

 

Dazu können die Betroffenen bis zum 31. August 2020 einen formlosen Unterstützungsan-

trag bei der Stadt Gladbeck stellen, in dem plausibel das aktuell entstandene und für den 

Verein existenz-gefährdende Defizit nachgewiesen wird. Auf dieser Grundlage wird die 

Stadtverwaltung prüfen, welche finanziellen Bedarfe für die ehrenamtlich tätigen gesell-

schaftlichen Gruppen, Vereine und Verbände, die im Sozialen, in der Kultur, etc. aktiv sind, 

eingetreten sind und welche Hilfe ggf. notwendig ist. 
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Das Hilfsangebot der Stadt ist nachrangig. D. h., es sollte berücksichtigt werden, ob durch 

staatliche Förderprogramme oder sonstige Zuwendungen teilweise schon Ersatz geleistet 

worden ist, bzw. noch geleistet werden kann. 

 

Sollte es darüber hinaus noch zu besonderen Härtefällen kommen, sollen diese durch den 

städtischen Hilfsfonds abgefedert werden. 

 

Eine besondere Situation ergibt sich für den Sport:  

 

Der gebürtige Gladbecker Fußball-Profi Julian Draxler hat für die Fußballvereine Geld ge-

spendet, um deren Corona-bedingten Bedarf abzudecken. Des Weiteren besteht für Sport-

vereine und -verbände noch bis zum 15. August 2020 die Möglichkeit, Unterstützung aus 

der „Soforthilfe Sport NRW“ zu beantragen; hier stehen aktuell rund 7 Mio. Euro bereit. 

 

Daraus ergibt sich in besonderer Weise die Nachrangigkeit einer städtischen Förderung für 

den Sport. 
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Finanzielle Auswirkungen: 

 

keine  

  

folgende x 

 

Ergebnisrechnung 

 

Ertrag €   Aufwand € 

      

einmalig    einmalig 15.000 

jährlich    jährlich  

      

    darin enthalten:  

    Personalaufwand  

    Sach- und  

  Dienstleistungen  

 Transferaufwand  

investiver Finanzplan 

 

Einzahlung €   Auszahlung € 

      

einmalig    einmalig  

jährlich    jährlich  

      

darin enthalten:      

Zuschüsse      

Beiträge Dritter      

 

Haushaltsmittel stehen:   zur Verfügung   nicht zur Verfügung 

 

 

Wesentliche klimarelevante Auswirkungen: 

 

keine x 

  

folgende  
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Beschlussentwurf: 

 

Der Haupt- und Finanzausschuss der Stadt Gladbeck stellt einen Betrag i.H.v. 15.000 Euro 

zur Verfügung. 

 

Dieser soll ehrenamtlichen Gladbecker Vereinen, Verbänden und gesellschaftlichen Grup-

pen in den Bereichen Soziales, Kultur, etc. zugute kommen, die durch die Corona-bedingte 

Pause dringend finanzielle Unterstützung benötigen. 

 

Die Höhe der Zuwendung richtet sich nach dem Bedarf im Einzelfall und der Anzahl der 

Anträge. 

 

Über die bewilligten Zuwendungen wird der Haupt- und Finanzausschuss informiert. 

 

 Der Bürgermeister 

 

 

 

 

                                                                                      - Ulrich Roland -  

______________________________________________________________________ 

 

In der Sitzung des 

 _________________-Ausschusses 

 Rates 

 Haupt- und Finanzausschusses 

 am ________________ (nicht - öffentlicher Teil) wurde wie folgt beschlossen: 

 

 


